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Zusammenfassung  

Die Samtgemeinde Lathen plant die 45. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes Nr. 37 zwecks Ausweisung von Gewerbegebietsflächen.  

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde die Geräuschsituation durch Gewerbe- 

und Verkehrslärmeinwirkungen im Bereich der Gewerbeflächen ermittelt und beurteilt. Im Rahmen 

dieser Planung wurden folgende Geräuschuntersuchungen durchgeführt: 

- Geräuschkontingentierung der Gewerbegebietsflächen des Bebauungsplanes Nr. 37 und 

der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes  

- Bewertung der zu erwartenden Verkehrslärmsituation in den Plangebieten zur Sicherstel-

lung des Lärmschutzes in der Lärmvorsorge - bezogen auf den Geltungsbereich der Plan-

gebiete 

Gewerbelärmsituation 

Im Rahmen dieser Bauleitplanung wurde eine Geräuschemissionskontingentierung der Gewerbe-

flächen (GE) der Plangebiete nach DIN 45691 durchgeführt. Als plangegebene Vorbelastung wur-

den für die Bebauungspläne Nr. 8 der Gemeinde Sustrum und Nr. 9 der Gemeinde Niederlangen 

in Abstimmung mit der Samtgemeinde Lathen gewerbegebietstypische Werte als flächenbezogene 

Schallleistungspegel angesetzt.  

Bei Festsetzung der in diesem Bericht angegebenen Emissionskontingente LEK ergeben sich durch 

die hier vorgesehene Planung - unter Berücksichtigung der Gewerbelärmvorbelastung - keine un-

zulässigen Schallimmissionen im Hinblick auf die schalltechnischen Orientierungswerte gemäß 

Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 bzw. die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm im Bereich der Nachbar-

schaft.  

Die hier bestimmten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 sind im Bebauungsplan mit den 

zugehörigen textlichen Festsetzungen anzugeben.  

Vorschläge für die textlichen Festsetzungen zur Emissionskontingentierung sind im Kapitel 4.5 auf-

geführt.  

  



  
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Seite 3 von 28 zum Bericht Nr. LL16832.1/01 

Verkehrslärmsituation im Plangebiet 

Im Rahmen der Planverfahren ist die Ermittlung und Beurteilung der Verkehrslärmsituation in den 

Plangebieten - bezogen auf schützenswerte Nutzungen wie Wohn- und Aufenthaltsräume - not-

wendig. 

Bei der Berechnung mit freier Schallausbreitung im Plangebiet zeigt sich, dass der schalltechni-

sche Orientierungswert von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts in den Bereichen nahe der Dorf-

straße (K 156) überschritten wird. Da die Überschreitungsbereiche innerhalb der Bauverbotszone 

liegen, sind hier keine textlichen Festsetzungen zu passiven Schallschutzmaßnahmen und Außen-

wohnbereichen zu formulieren.  

Aufgrund von Beurteilungspegeln größer 45 dB(A) nachts sind in den gekennzeichneten Bereichen 

textliche Festsetzungen in Bezug auf schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen für vorwiegend zum 

Schlafen genutzte Räume erforderlich. 

Vorschläge für die textlichen Festsetzungen zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen sind im 

Kapitel 5.4 aufgeführt.  

Der nachfolgende Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit größter Sorgfalt erstellt. 

Dieser Bericht besteht aus 28 Seiten und 7 Anlagen mit 32 Anlagenblättern. 

Lingen (Ems), den 29.03.2023 DL/Ha 

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

geprüft durch:  i. A: Dipl.-Ing. Andreas Silies (Fachlicher Mitarbeiter) 

 

 

erstellt durch:  i. A. David Lockhorn M. Sc. (Projektleiter)  
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1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Samtgemeinde Lathen plant die 45. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes Nr. 37 zwecks Ausweisung von Gewerbegebietsflächen [13, 14]. Für 

die neuen Gewerbegebietsflächen soll eine Kontingentierung vorgenommen werden. 

Durch die Festsetzung der zulässigen Schallemissionen in Form von Emissionskontingenten 

LEK [8] in den Plangebieten sollen größtmögliche Planungsfreiheiten erzielt sowie die Einhaltung 

der zulässigen Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm  

(TA Lärm [1]) unter Berücksichtigung der plangegebenen Gewerbelärmvorbelastung an den 

schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld der Industrie- und Gewerbeflächen gewährleistet werden.  

Weiterhin ist die Verkehrslärmsituation im Plangebiet zu ermitteln und zu beurteilen. Bei Über-

schreitung der schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 [7] in über-

baubaren Bereichen des Bebauungsplangebietes sind die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 [4] 

zu bestimmen sowie textliche Festsetzungen vorzuschlagen.  

Die Lage des Plangebietes ist den Digitalisierungsplänen der Anlage 1 zu entnehmen. 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind in Form eines gutachtlichen Berichtes 

darzustellen. 
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2 Beurteilungsgrundlagen 

2.1 Gewerbelärmsituation 

Für die Beurteilung von Schallimmissionen durch Gewerbeanlagen bzw. -betriebe ist im Rahmen 

der städtebaulichen Planung die DIN 18005-1 [6] in Verbindung mit der Technischen Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm [1]) heranzuziehen. Die TA Lärm [1] bildet nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz die Grundlage für die Ermittlung und Beurteilung von Geräuschimmissio-

nen im Rahmen von Genehmigungsverfahren für gewerbliche und industrielle Anlagen.  

Neben dem Verfahren zur Ermittlung der Geräuschbelastungen nennt die TA Lärm [1] Immissions-

richtwerte, bei deren Einhaltung im Regelfall ausgeschlossen werden kann, dass schädliche Um-

welteinwirkungen im Einwirkungsbereich gewerblicher oder industrieller Anlagen vorliegen. Die Im-

missionsrichtwerte sind abhängig von der Gebietsnutzung und sind von der energetischen Summe 

der Immissionsbeiträge aller relevant einwirkenden Anlagen, die der TA Lärm [1] unterliegen, ein-

zuhalten. Die Beurteilungszeit tags ist die Zeit zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr. Als Beurtei-

lungszeitraum nachts ist gemäß TA Lärm [1] die lauteste Stunde in der Zeit zwischen 22:00 Uhr 

und 06:00 Uhr zu betrachten.  

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] entsprechen mit Ausnahme der Werte für Kerngebiete 

(MK), die nach TA Lärm [1] gleichgestellt sind mit Mischgebieten (MI), den schalltechnischen Ori-

entierungswerten für Industrie- und Gewerbelärm des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 [7].  

Für die verschiedenen Gebietsnutzungen in der Nachbarschaft des Plangebietes gelten folgende 

Immissionsrichtwerte gemäß der TA Lärm [1]: 

Tabelle 1 Gebietsnutzung und Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte in dB(A) gemäß TA Lärm [1] 

 tags nachts  

Allgemeine Wohngebiete, Klein-

siedlungsgebiete 
55 40 

Kern-, Dorf-, Mischgebiete 60 45 

Gewerbegebiete 65 50 
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Die im Rahmen der Geräuschkontingentierung zu betrachtenden Flächen sowie die betrachteten 

Immissionspunkte sind der Anlage 1.2 zu entnehmen. Die Gebietsnutzungen der einzelnen Immis-

sionspunkte wurden auf der Basis vorliegender Unterlagen [13] berücksichtigt.  

Den nicht von rechtskräftigen Bebauungsplänen erfassten Immissionspunkten (IP01 - IP03,  

IP05 - IP06) wird auf Grundlage des Ortstermines [12] der Schutzanspruch von Mischgebieten (MI) 

zugeordnet. 

Der Immissionspunkt IP04 liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde 

Sustrum in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) [13], die Immissionspunkte IP07 und IP08 liegen 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Sustrum in einem Allgemeinen 

Wohngebiet (WA) [13] und die Immissionspunkte IP09 und IP10 liegen im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Niederlangen in einem Gewerbegebiet (GE) [13].  

Die maßgeblichen Immissionsorte gemäß TA Lärm [1] liegen bei bebauten Flächen 0,5 m außer-

halb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbe-

dürftigen Raumes. Bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit 

schutzbedürftigen Räumen enthalten, liegen die maßgeblichen Immissionsorte an dem am stärks-

ten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbe-

dürftigen Räumen errichtet, werden dürfen. 

2.2 Verkehrslärmsituation 

Gemäß dem Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [7] sind schalltechnische Orientierungswerte vorgegeben, 

die im Rahmen der städtebaulichen Planung anzustreben sind. Nach Angaben der Samtgemeinde 

Lathen sollen Gewerbegebietsflächen ausgewiesen werden [13]. Für Verkehrslärmeinwirkungen 

gelten die folgenden schalltechnischen Orientierungswerte. 

Tabelle 2   Gebietsausweisungen und schalltechnische Orientierungswerte für Verkehrslärm 

Gebietsausweisungen Schalltechnische Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur 

DIN 18005-1 [7] in dB(A) bei Verkehrslärmeinwirkungen 

tags nachts  

Gewerbegebiete 65 55 

Der Beurteilungszeitraum tags ist die Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr, der Beurteilungszeitraum 

nachts umfasst den Zeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.  
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Ferner wird im Sinne der Lärmvorsorge empfohlen, in Bereichen mit einem Beurteilungspegel von 

70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts oder darüber hinaus, keine schutzbedürftigen Nutzungen zuzu-

lassen. Diese Werte kennzeichnen die Grenzen, ab denen nach den Erkenntnissen der Lärmwir-

kungsforschung die absolute Unzumutbarkeit beginnen kann.  

Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [7] gibt Hinweise, dass in vorbelasteten Bereichen, insbesondere 

bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen die Orientie-

rungswerte sich oft nicht einhalten lassen.  

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewi-

chen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 

geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudestellung und Grundrissgestaltung, bauliche 

Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich ab-

gesichert werden. 

Die nachfolgend aufgeführten Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung  

(16. BImSchV [3]) sollten jedoch im Rahmen der Bauleitplanung nicht überschritten werden. 

In Gewerbegebieten:  69/59 dB(A)   tags/nachts 

Diese Immissionsgrenzwerte sind im Sinne der 16. BImSchV [3] mit gesunden Wohn- und Aufent-

haltsverhältnissen in o. g. Gebietseinstufungen vereinbar.  
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3 Geräuschvorbelastung und Planwerte 

Gemäß TA Lärm [1] ist grundsätzlich die Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch die Summe 

der Gewerbelärmeinwirkungen durch Anlagen, für die die TA Lärm [1] gilt, anzustreben. Die Be-

stimmung der Lärmvorbelastung kann in der Regel entfallen, wenn die Geräuschimmissionen der 

Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreiten, da die Anlage dann 

im Sinne der TA Lärm [1] keinen relevanten Beitrag zur Gesamtlärmsituation liefert. Immissions-

punkte befinden sich im Sinne der TA Lärm [1] außerhalb des Einwirkungsbereiches einer Anlage, 

wenn der Immissionsrichtwert anteilig um mindestens 10 dB unterschritten wird. Im Rahmen der 

Emissionskontingentierung gemäß DIN 45691 [8] gilt als Relevanzgrenze - im Hinblick auf schall-

technische Festsetzungen im Bebauungsplan - eine Unterschreitung des Immissionsrichtwertes 

um mindestens 15 dB durch eine einzelne Anlage.  

Im vorliegenden Fall ist die plangegebene Geräuschvorbelastung durch die bestehenden Gewer-

beflächen im Geltungsbereich der rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 8 der Gemeinde Sustrum 

und Nr. 9 der Gemeinde Niederlangen [13] zu betrachten. Da in diesen Bebauungsplänen keine 

Emissionsbeschränkungen z. B. in Form von Kontingenten festgesetzt sind, wird eine gebietstypi-

sche Einschätzung der Gewerbelärmemissionen als flächenbezogene Schallleistungspegel in Ab-

stimmung mit der Samtgemeinde Lathen [13] angesetzt.  

Die berücksichtigten flächenbezogenen Schallleistungspegel aller Teilflächen der Bebauungsplan-

gebiete sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die betrachteten Flächen sind im Digitalisie-

rungsplan der Anlage 1.1 dargestellt. Die Berechnungsergebnisse sind im Detail der Anlage 2 zu 

entnehmen.  

Tabelle 3 Emissionskontingente der Teilflächen aller berücksichtigten Bebauungspläne 

Bebauungsplan- 

gebiet  

Teilfläche Gebiets- 

einstufung 

Emissionskon- 

tingent /flächenbezoge-

ner Schallleistungspegel 

in dB(A) je m 2 

   tags nachts  

Nr. 8 und 9 
TF 1 GE 68* 53* 

TF 2 GE 68* 53* 
* gebietstypische Werte 
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Die Berechnung der Geräuschvorbelastung auf der Grundlage der vorgenannten flächenbezoge-

nen Schallleistungspegel erfolgt nach dem Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 [5] ohne 

meteorologische Korrekturen, mit einem Raumwinkelmaß für die Flächenschallquellen (Quellen-

höhe 5 m über Boden) von K�
  = 3 dB sowie unter Berücksichtigung der schallabschirmenden Wir-

kung der bestehenden Gebäude außerhalb der Plangebiete. 

Die Berechnungsdatenblätter zur Einschätzung der plangegebenen Geräuschvorbelastungen sind 

in den Anlagen 2 dokumentiert. Die Geräuschvorbelastung an den im Zusammenhang mit der 

Kontingentierung der geplanten Gewerbegebietsflächen relevanten Immissionspunkten ist in der 

untenstehenden Tabelle dargestellt. 

Basierend auf diesen - als Maximalbelastung anzusehenden - Einschätzungen der Geräuschvor-

belastungen ergeben sich die Planwerte für die Geräuschkontingentierung der geplanten Gewer-

begebietsflächen - wie in Tabelle 4 angegeben. Die Planwerte wurden dabei so gewählt, dass die 

Immissionsrichtwerte bei einer energetischen Addition der Zielwerte mit der Geräuschvorbelastung 

nicht überschritten werden.  
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Tabelle 4 Geräuschvorbelastung und Planwerte für die Kontingentierung der Planflächen  

Immissionspunkte schalltechnische 

Orientierungswerte 

bzw. Immissions-

richtwerte [1, 7]  

in dB(A)  

Geräuschvor-

belastung  

in dB(A)  

Planwerte  

in dB(A)  

tags  nachts  tags nachts  tags nachts  

IP01: Neusustrumer Straße 8 60 45 49 34 60 45 

IP02: Dorfstraße 46 60 45 50 35 60 45 

IP03: Dorfstraße 31 60 45 52 37 59 44 

IP04: Rosenstraße 5a 55 40 49 34 54 39 

IP05: Dorfstraße 29 60 45 50 35 60 45 

IP06: Dorfstraße 27 60 45 52 37 59 44 

IP07: Neulandstraße 2 55 40 44 29 55 40 

IP08: Neulandstraße 18 55 40 44 29 55 40 

IP09: Baugrenze B-Plan Nr. 9 65 50 -* -* 65 50 

IP10: Baugrenze B-Plan Nr. 9 65 50 -* -* 65 50 
* Die Immissionspunkte IP09 und IP10 liegen auf Höhe der Baugrenzen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9 
[13]. Da hier potenzielle Betriebsleiterwohnungen oder Büronutzungen direkt auf die neuen Gewerbeflächen ausgerich-
tet wären, ist davon auszugehen, dass die neuen Gewerbegebietsflächen hier die Immissionsrichtwerte ausschöpfen 
können. 

Bei Einhaltung dieser Planwerte kann eine unzulässige Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm [1] - verursacht durch die Zusatzbelastung aus dem Plangebiet - ausgeschlossen 

werden. 
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4 Geräuschkontingentierung  

4.1 Allgemeines zur Geräuschkontingentierung 

Nach der TA Lärm [1], die für die Beurteilung der Geräuschimmissionen von gewerblichen Anlagen 

im Rahmen von Genehmigungsverfahren heranzuziehen ist, sind die Immissionsrichtwerte auf die 

Summe der Immissionsbeiträge von allen gewerblichen Anlagen zusammen anzuwenden, die auf 

einen Immissionsort einwirken. 

Um zu verhindern, dass die schalltechnischen Anforderungen in der Umgebung von gewerblichen 

Nutzungen überschritten werden, werden heute vielfach für Industrie- und Gewerbegebiete, die 

keine ausreichenden Abstände von schutzbedürftigen Gebieten haben, bereits im Bebauungsplan 

Emissionskontingente festgesetzt. Das Emissionskontingent beschreibt die Schallleistung, die je 

Quadratmeter Grundfläche immissionswirksam emittiert werden darf. Das Plangebiet ist nach 

BVerwG 4 CN 7.16 in einzelne Teilgebiete mit verschieden hohen Emissionskontingenten zu zerle-

gen. Zudem ist eine uneingeschränkte Fläche vorzuhalten und hierzu üblicherweise planerisch 

eine gebietsübergreifende Gliederung unter Berücksichtigung eines Ergänzungsgebietes vorzuse-

hen. 

Zur Festsetzung der Emissionskontingente LEK wird nach DIN 45691 [8] die freie, ungedämpfte 

Schallausbreitung im Vollraum betrachtet. Somit finden Hindernisse auf dem Ausbreitungsweg, wie 

Gebäude oder Lärmschutzanlagen, bei der Festlegung der Emissionskontingente keine Berück-

sichtigung. 

Im Rahmen künftiger Betriebsgenehmigungen wird unter Berücksichtigung der jeweils in Anspruch 

genommenen Fläche eine Schallausbreitungsberechnung auf der Grundlage der festgesetzten 

Emissionskontingente LEK durchgeführt, bei der ausschließlich Dämpfung durch den horizontalen 

Abstand zum Immissionsort mit einem Abstandsmaß Ds � ���������O�J���������Œ���V�ð�������V��� ���$�E�V�W�D�Q�G���L�Q���P�����E�H�U�•�F�N��

sichtigt wird. Bei dieser Berechnung erhält man dann das an den jeweiligen Immissionsorten in der 

Nachbarschaft zulässige Immissionskontingent (LIK in dB(A)) für die betrachtete Gewerbefläche. 

Das ermittelte Immissionskontingent LIK ist dann von den Beurteilungspegeln der Betriebsgeräu-

sche - ermittelt nach den Vorgaben der TA Lärm [1] - einzuhalten. 
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4.2 Planwerte der Geräuschkontingentierung 

Die im Einzelnen festgelegten Planwerte sind im Kapitel 3 angegeben. 

4.3 Bestimmung der Emissionskontingente 

Die Emissionskontingente LEK,i nach DIN 45691 [8] sind für alle Teilflächen i als ganzzahlige Werte 

so festzulegen, dass an keinem der untersuchten Immissionspunkte j der Planwert LPl,j durch die 

energetische Summe der Immissionskontingente LlK,i,j aller Teilflächen i überschritten wird, d. h. 

  10lg �™ 10 0,1(L
EK,j

 - �ûL
i,j

) �” LPl,j in dB 

mit 

LEK,i ��  Emissionskontingent der i-ten Teilfläche in dB 

LPl,j ��  Plan-/ Zielwert am j-ten Immissionspunkt in dB 

�ûLi,j ��  -10lg(Si / (4�Œs²i,j)) in dB ����Differenz zwischen dem Emissionskontingent LEK,i und 

dem Immissionskontingent LlK,i,j einer Teilfläche i am Immissionsort j in dB  

  mit 

Si ��  die Flächengröße der Teilfläche in Quadratmeter 

si,j ��  der horizontale Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der  

   Teilfläche in Meter. 

Die Berechnung der Emissions- und Immissionskontingente erfolgt mit Hilfe der Immissionsprog-

nosesoftware SoundPLAN [9]. 

4.4 Gewerbelärmkontingentierung des Plangebietes 

Die geplanten Gewerbeflächen innerhalb der Plangebiete werden auf der Grundlage der vorliegen-

den Unterlagen [13, 14] und unter der Berücksichtigung der plangegebenen Vorbelastung kontin-

gentiert. Im Lageplan der Anlage 1.2 sind die Teilflächen innerhalb der Plangebiete angegeben. 

Hier ist auch die Lage der berücksichtigten Immissionspunkte einzusehen. Der geplante Bebau-

ungsplan Nr. 37 soll die Teilflächen 1 und 2 umfassen.   
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Die 45. Änderung des Flächennutzungsplanes soll die Teilflächen 1 bis 4 umfassen. Unter Berück-

sichtigung der in Kapitel 4.1 bis 4.3 genannten Voraussetzungen werden die Gewerbegebietsflä-

chen innerhalb des Plangebietes wie folgt kontingentiert. 

Tabelle 5  Emissionskontinente LEK nach DIN 45691 [8] 

Teilfläche Flächengröße Emissionskontingent L EK in dB  

in m² tags nachts  

Teilfläche 1 14.978,6 68 53 

Teilfläche 2 3.859,7 67 52 

Teilfläche 3 4.717,9 61 46 

Teilfläche 4 5.851,2 68 53 

Unter Zugrundelegung dieser Emissionskontingente ergeben sich entsprechend den detailliert der 

Anlage 3 zu entnehmenden Ergebnissen die nachfolgenden Berechnungsergebnisse: 

Tabelle 6 Immissionspunkte, -planwerte und -kontingente für Gewerbelärmeinwirkungen  

Immissionspunkte schalltechnische 

Orientierungs-

werte bzw. Immis-

sionsrichtwerte  

in dB(A)  

Planwerte für 

die Geräusch-

kontingentie-

rung  

in dB(A)  

Immissionskon-

tingente der 

Planflächen  

in dB(A)  

tags  nachts  tags nachts  tags nachts  

IP01: Neusustrumer Straße 8 60 45 60 45 54 39 

IP02: Dorfstraße 46 60 45 60 45 57 42 

IP03: Dorfstraße 31 60 45 59 44 59 44 

<wird fortgesetzt> 
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Tabelle 6 Immissionspunkte, -planwerte und -kontingente für Gewerbelärmeinwirkungen 

<Fortsetzung> 

Immissionspunkte schalltechnische 

Orientierungs-

werte bzw. Immis-

sionsrichtwerte  

in dB(A)  

Planwerte für 

die Geräusch-

kontingentie-

rung  

in dB(A)  

Immissionskon-

tingente der 

Planflächen  

in dB(A)  

tags  nachts  tags nachts  tags nachts  

IP04: Rosenstraße 5a 55 40 54 39 53 38 

IP05: Dorfstraße 29 60 45 60 45 53 38 

IP06: Dorfstraße 27 60 45 59 44 51 36 

IP07: Neulandstraße 2 55 40 55 40 44 29 

IP08: Neulandstraße 18 55 40 55 40 43 28 

IP09: Baugrenze B-Plan Nr. 9 65 50 65 50 64 49 

IP10: Baugrenze B-Plan Nr. 9 65 50 65 50 64 49 

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, werden die einzuhaltenden Planwerte zum Teil um bis zu 

12 dB unterschritten. Da die ermittelten Emissionskontingente bereits als gewerbegebietstypisch 

angesehen werden können, wird auf eine Festlegung von Zusatzkontingenten verzichtet. 

Empfehlungen für die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan sind im Kapitel 4.5 sowie in An-

lage 3 dargestellt. 
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4.5 Empfehlung für textliche Festsetzungen zum Schutz vor Gewerbelärmeinwirkungen 

Aus den Ergebnissen dieser schalltechnischen Untersuchung ergeben sich die folgenden Empfeh-

lungen für die textlichen Festsetzungen im noch aufzustellenden Bebauungsplan. 

"Emissionskontingente 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle an-

gegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 je m² der Betriebsfläche weder tags  

(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) überschreiten. 

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A) 

 LEK, tags  LEK, nachts  

Teilfläche 1 68 53 

Teilfläche 2 67 52 

Teilfläche 3 61 46 

Teilfläche 4 68 53 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 

Sonderfallregelungen 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn 

der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindes-

tens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). Ferner erfüllt eine Nutzung auch dann die Anforderun-

gen des Bebauungsplanes, wenn sie - unabhängig von den festgesetzten Emissionskontingenten - 

im Sinne der seltenen Ereignisse der TA Lärm zulässig sind." 

Bei Aufnahme der o. g. Formulierungen in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 

sind bei deren Einhaltung durch künftige Gewerbenutzungen im Plangebiet keine unzulässigen 

Schallimmissionen in der Nachbarschaft zu erwarten.  
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Wir weisen darauf hin, dass sicherzustellen ist, dass Betroffene verlässlich und in zumutbarer 

Weise Kenntnis von den Inhalten von DIN-Vorschriften und Richtlinien erlangen können, soweit 

diese Vorschriften eine textliche Festsetzung erst bestimmen. Demzufolge ist es erforderlich, dass 

die Samtgemeinde Lathen die DIN-Normen und Richtlinien, auf die in den textlichen Festsetzun-

gen Bezug genommen wird, zur Verfügung und zur Einsicht bereithält, soweit diese nicht selbst 

rechtswirksam publiziert sind. Die entsprechende Einsichtsmöglichkeit ist auf der Planurkunde auf-

zubringen. Hierzu ist ein gesonderter Hinweis im Bebauungsplan zwingend erforderlich. 

In diesem Zusammenhang weisen wir weiterhin darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG 4 CN 7.16) bei einer Ausweisung eines Ge-

werbegebietes mit Emissionskontingenten vonseiten des Vorhabenträgers der Verweis auf eine 

planübergreifende Gliederung in der Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen werden 

sollte. Das diesbezügliche Vorgehen sollte daher vorab ggf. unter Hinzuziehung eines verwal-

tungsrechtlichen Beistandes geklärt werden. 
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5 Verkehrslärmberechnungen 

5.1 Berechnungsverfahren: Straßenverkehrslärm 

Die Berechnung der durch den KFZ-Verkehr auf Straßen verursachten Immissionspegel erfolgt 

nach dem Teilstückverfahren der RLS-19 [2]. Danach wird der auf einem Fahrstreifen fließende 

Verkehr als eine Quelllinie in 0,5 m Höhe über der Mitte des Fahrstreifens betrachtet. Die Stärke 

der Schallemission einer Straße wird durch den längenbezogenen Schallleistungspegel �.�Ð
�ñ wie 

folgt beschrieben:  

�.�Ð
�ñ
L �s�r�� �®�Ž�‰�>�/ �?
E�s�r�� �®�Ž�‰���>

�s�r�r
F �� �L�5 
F �� �L�6
�s�r�r

�� �® ��
�s�r�4�á�5���®���Å�È�á�Á�¼�È�:�é�Á�¼�È�;

�R�É�Ä�Ð

E�� 

 

�L�5
�s�r�r

�� �® ��
�s�r�4�á�5���®���Å�È�á�½�¼�È�-�:�é�½�¼�È�- �;

�R�Å�Ä�Ð�5

E

�L�6
�s�r�r

�� �® ��
�s�r�4�á�5���®���Å�È�á�½�¼�È�. �:�é�½�¼�È�.�;

�R�Å�Ä�Ð�6
���? 
F�u�r�������E�J���@�$�:�#�; 

 
mit 

�/  = stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in KFZ/h 

�.�Ð�á�¿�í�À�:�R�¿�í�À�; 
 

= Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe 

FzG (PKW, LKW1 und LKW2) bei der Geschwindigkeit  

�R�¿�í�À in dB(A) 

�R�¿�í�À 
 

= Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe  

FzG (PKW, LKW1, LKW2) in km/h 

�L�5 = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW1 in % 

�L�6 = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW2 in % 
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In die Berechnung des Schallleistungspegels für Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (PKW, 

LKW1, LKW2) fließen ferner der Grundwert für den Schallleistungspegel eines Fahrzeuges der 

Fahrzeuggruppe FzG, der Typ der Straßendeckschicht und gegebenenfalls Zuschläge für die 

Längsneigung der Straße, für Mehrfachreflexionen sowie die Störwirkung von lichtsignalgesteuer-

ten Knotenpunkten oder Kreisverkehrsplätzen ein. 

Die Dämpfung bei der Schallausbreitung zwischen Quelle und Immissionsort hängt nach  

RLS-19 [2] vom Abstand zwischen Schallquelle und Immissionsort über dem Boden ab.  

 �&�º 
L �� �&�×�Ü�é
E �� �&�Ô�ç�à
E�•�ƒ�š���<�&�Ú�å�â���&�í�=   in dB 

mit 

�&�×�Ü�é = Pegelminderung durch geometrische Divergenz in dB 

�&�Ô�ç�à = Pegelminderung durch Luftdämpfung in dB 

�&�Ú�å = Pegelminderung durch Bodendämpfung in dB 

�&�í = Pegelminderung durch Abschirmung in dB 

Durch Reflexionen (z. B. an Hausfronten, Stützmauern oder Lärmschutzwänden) können zusätzli-

che Spiegelschallquellen entstehen, die den Schallpegel am Immissionsort erhöhen. 

Die Berechnung der Schallimmissionen durch Verkehrslärm erfolgt durch die Schallimmissions-

Prognosesoftware SoundPlan, Version 8.2 [9]. 

5.2 Ausgangsdaten zum Straßenverkehr  

Grundlage der schalltechnischen Untersuchung zum Straßenverkehrslärm sind seitens des Land-

kreises Emsland übermittelte Daten aus einer Verkehrszählung auf der Kreisstraße 156 aus dem 

Jahr 2019 [14]. Da hier lediglich die Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke DTV sowie der 

Schwerverkehrsanteil über 24 h vorliegen, sind die maßgeblichen Verkehrsstärken tags/nachts so-

wie LKW-Anteile p1 und p2 tags/nachts in Abstimmung mit der Samtgemeinde Lathen [13] auf 

Grundlage der Tabelle 2 der RLS-19 zu ermitteln. 

Für die Autobahn A 31 liegen aktuelle Verkehrszählungen aus 2021von der Bundesanstalt für 

Straßenwesen vor [15]. 
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Eine Verkehrsprognose für das Jahr 2038 liegt nicht vor. In Abstimmung mit der Samtgemeinde 

Lathen [13] sollen die vorliegenden Daten auf Grundlage der Shell-Studien für das Jahr 2040 [15, 

16] hochgerechnet werden. Demnach ist bis 2040 von keiner Zunahme bzw. sogar einer Abnahme 

der Gesamtfahrleistung durch PKW auszugehen [16]. Für LKW ist gemäß [17] von 2016 bis 2040 

mit einem Anstieg der Gesamtfahrleistung um 39 % zu rechnen. Dies entspricht einer durchschnitt-

lichen jährlichen Erhöhung um 1,5 %. Demnach wurde in Abstimmung mit der Samtgemeinde 

Lathen [13] von einer Verkehrszunahme des LKW-Verkehrs um 1,5 % pro Jahr ausgegangen bei 

gleichbleibenden PKW-Verkehren. 

Somit werden die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Ausgangsdaten zum Verkehrsauf-

kommen angesetzt. 

Tabelle 7  Zusammenstellung der Verkehrsdaten 2038 

Straßenbezeichnung DTV 

KFZ/24 h 

MT 

KFZ/h 

MN 

KFZ/h 

p1,T 

% 

p2,T      

% 

p1,N 

% 

p2,N       

% 

A 31 - nördlich Abfahrt 

Lathen 
17.856 1.049 134 1,7 13,9 2,9 29,8 

A 31 - südlich Abfahrt 

Lathen 
17.920 1.051 138 2,0 14,8 3,3 30,1 

Dorfstraße - K 156 1.296 74 14 4,3 7,1 6,8 8,1 

mit 

DTV ��  Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke in KFZ/24 h 

MT/N ��  maßgebende stündliche Verkehrsstärke in KFZ/h tags bzw. nachts 

p1,T/N ��  maßgebender LKW-Anteil 1 (Lastkraftwagen ohne Anhänger mit einer  

            zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t und Busse) tags bzw. nachts 

p2,T/N ��  maßgebender LKW-Anteil 2 (Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahr- 

            zeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t) tags bzw. nachts. 
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Bei den Berechnungen wurde bzgl. lichtzeichengeregelter Kreuzungen und Einmündungen, der 

Geschwindigkeiten und topografischen Gegebenheiten von dem vor Ort aufgenommenen Bestand 

(PKW: 130 bzw. 100 bzw. 50 km/h; LKW: 90 bzw. 80 bzw. 50 km/h) ausgegangen [12]. Da in Be-

zug auf die Straßendeckschicht keine Unterlagen vorliegen, wurde im Sinne einer Maximalbetrach-

tung nicht geriffelter Gussasphalt berücksichtigt. 

5.3 Berechnungsergebn isse und Beurteilung der Verkehrslärmsituation  

Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu prüfen, ob innerhalb des Plangebietes unzulässige  

Geräuschimmissionen im Sinne der DIN 18005-1 [6] auftreten. In diesem Fall sind entsprechende 

Schallschutzmaßnahmen zu ermitteln bzw. ausgleichende Maßnahmen mit textlichen Festsetzun-

gen zum Schutz gesunder Wohn- und Aufenthaltsverhältnisse anzugeben. 

Die Berechnungen erfolgen bei freier Schallausbreitung im Plangebiet (ohne Bebauung). Nach An-

gaben der Samtgemeinde Lathen [13] ist eine Gebäudehöhe von bis zu 12 m zu berücksichtigen. 

Demnach wären maximal 4 Geschosse inklusive Dach- bzw. Staffelgeschoss möglich. Weiterhin 

wurde die vorhandene Bebauung außerhalb des Plangebietes berücksichtigt. In der Anlage 4.1 ist 

die Verkehrslärmsituation tags für ebenerdige Außenwohnbereiche im Plangebiet dargestellt. In 

den Anlagen 4.2 bis 4.9 ist die Verkehrslärmsituation tags und nachts für das Erdgeschoss bis  

3. Obergeschoss im Plangebiet dargestellt. 

Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone etc.) 

Gemäß der 16. BImSchV [3] liegt der maßgebliche Immissionsort 2 m über der Mitte der als eben-

erdiger Außenwohnbereich (z. B. Terrassen) genutzten Fläche. Maßgeblich für die Beurteilung der 

Geräuschsituation in den Außenwohnbereichen ist in Anlehnung an die Verkehrslärmschutzrichtli-

nien [10] ausschließlich die Verkehrslärmbelastung im Tageszeitraum. 

Die Berechnungsergebnisse für ebenerdige Außenwohnbereiche sind in Anlage 4.1 als Raster-

lärmkarte dargestellt. Der schalltechnische Orientierungswert des Beiblattes 1 zur DIN 18005-1 [7] 

für Gewerbegebiete (GE) von tags 65 dB(A) wird im Nahbereich der Dorfstraße überschritten.  
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Wie die Berechnungsergebnisse tags für das 1., 2. und 3. Obergeschoss in den Anlagen 4.4, 4.6 

und 4.8 zeigen, wird der schalltechnische Orientierungswert des Beiblattes 1 zur DIN 18005-1 [7] 

für Gewerbegebiete (GE) von tags 65 dB(A) auch in den Obergeschossen im Nahbereich entlang 

der Dorfstraße überschritten, wobei der Überschreitungsbereich mit zunehmend höherer Geschos-

sigkeit abnimmt.  

Da die Überschreitungsbereiche innerhalb der Bauverbotszone liegen (vgl. Anlage 7.2), sind im 

Bebauungsplan keine textlichen Festsetzungen in Bezug auf Außenwohnbereiche erforderlich. 

Wohn- und Aufenthaltsräume 

Für die Beurteilung gesunder Wohn- und Aufenthaltsräume ist die Verkehrslärmsituation für die 

Tages- und Nachtzeit heranzuziehen (s. Anlagen 4.2 bis 4.9 für das Erdgeschoss sowie das 1.,  

2. und 3. Obergeschoss). 

Bezüglich der Anforderungen an den passiven Schallschutz von im Plangebiet zu errichtenden 

Wohnhäusern ist der Nachtzeitraum relevant (siehe Anlagen 4.3, 4.5, 4.7 und 4.9, die Anlagen 4.2, 

4.4, 4.6 und 4.8 zeigen zum Vergleich den Tageszeitraum). Der schalltechnische Orientierungs-

wert der DIN 18005-1 (Beiblatt 1) [7] für Verkehrslärm von nachts 55 dB(A) für Gewerbegebiete 

(GE) wird im Nahbereich der Dorfstraße überschritten. Da der Überschreitungsbereich innerhalb 

der Bauverbotszone liegt (vgl. Anlage 7.2), sind im Bebauungsplan keine textlichen Festsetzungen 

in Bezug auf den passiven Schallschutz erforderlich. 

Gemäß dem aktuellen Entwurf der E DIN 18005 Bbl 1:2022-02 [11] ist bei Beurteilungspegeln über 

45 dB(A) nachts selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr 

möglich. Daher sind nach dem aktuellen Stand der Normung zum Schallschutz im Städtebau in 

den Bereichen des Plangebietes, in denen ein Beurteilungspegel nachts von 45 dB(A) überschrit-

ten wird, zusätzliche Festsetzungen für schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen für vorwiegend 

zum Schlafen genutzte Räume erforderlich. 
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5.4 Empfehlungen für die textlichen Festsetzungen zum Schutz vor Verkehrslärm ein-

wirkungen 

Im vorliegenden Fall sind aufgrund der festgestellten Verkehrsgeräuschimmissionen Regelungen 

hinsichtlich schallgedämpfter Lüftungseinrichtungen für Schlafräume festzusetzen. Der hierfür ge-

kennzeichnete Bereich ist der Anlage 5 zu entnehmen. 

Es empfehlen sich folgende textliche Festsetzungen in Bezug auf die Lärmvorsorge bei Verkehrs-

lärmeinwirkungen: 

���« 

Schallschutz von Schlafräumen 

Im gekennzeichneten Bereich sind beim Neubau bzw. bei baugenehmigungspflichtigen Änderun-

gen im Zusammenhang mit Fenstern von Räumen, die vorwiegend zum Schlafen genutzt werden, 

schallgedämpfte, ggf. fensterunabhängige Lüftungssysteme vorzusehen, die die Gesamtschall-

dämmung der Außenfassaden nicht verschlechtern. Alternativ hierzu ist die Belüftung über ausrei-

chend abgeschirmte Fassadenseiten mit entsprechendem Einzelnachweis über gesunde Wohn-

verhältnisse zu gewährleisten. 

�« " 

Ferner weisen wir darauf hin, dass sicherzustellen ist, dass Betroffene verlässlich und in zumutba-

rer Weise Kenntnis von den Inhalten von DIN-Vorschriften und Richtlinien erlangen können, soweit 

diese Vorschriften eine textliche Festsetzung erst bestimmen. Demzufolge ist es erforderlich, dass 

die Samtgemeinde Lathen die DIN-Normen und Richtlinien, auf die in den textlichen Festsetzun-

gen Bezug genommen wird, zur Verfügung und zur Einsicht bereithält, soweit diese nicht selbst 

rechtswirksam publiziert sind. Die entsprechende Einsichtsmöglichkeit ist auf der Planurkunde auf-

zubringen. Hierzu ist ein gesonderter Hinweis im Bebauungsplan zwingend erforderlich. 
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6 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen, Literatur 

Für die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschsituation werden folgende Normen, Richtlinien, 

Verordnungen und Unterlagen herangezogen: 

 Literatur Beschreibung Datum 

[1] TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvor-

schrift zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm - TA Lärm) 

26. August 1998 

- geänderte Fas-

sung vom  

01. Juni 2017 

mit Korrektur vom 

07. Juli 2017 - 

[2] RLS-19 Richtlinien für den Lärmschutz an  

Straßen 

(Der Bundesminister für Verkehr) 

2019 

[3] 16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durch-

führung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verkehrslärm-

schutzverordnung - 16. BImSchV) 

- zuletzt geändert durch Art. 1 der 

Verordnung vom 04.11.2020 (BGBI. 

I S. 2334) - 

12. Juni 1990 

- geänderte Fas-

sung vom 

04.11.2020 - 

[4] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau 

Anforderungen und Nachweise 

Januar 2018 

[5] DIN ISO 9613-2 Akustik: 

Dämpfung des Schalls bei der Aus-

breitung im Freien 

Teil 2: Allgemeines Berechnungsver-

fahren 

Oktober 1999 
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[6] DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau 

Teil 1: Grundlagen und Hinweise für 

die Planung 

Juli 2002 

[7] Beiblatt 1 zu DIN 

18005-1 

Schallschutz im Städtebau 

Berechnungsverfahren 

Schalltechnische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung 

Mai 1987 

[8] DIN 45691 Geräuschkontingentierung Dezember 2006 

[9] SoundPLAN GmbH,  

71522 Backnang 

Immissionsprognosesoftware  

SoundPLAN, Version 8.2 

29.09.2022 

[10] VLärmSchR 97 Richtlinien für den Verkehrslärm-

schutz an Bundesfernstraßen in der 

Baulast des Bundes 

Ausgabe 1997 

[11] E DIN 18005 Bbl 

1:2022-02 

Schallschutz im Städtebau - Grund-

lagen und Hinweise für die Planung 

(Entwurf) 

Februar 2022 

 

 Zusätzliche Beurtei-

lungsgrundlagen 

Beschreibung Datum 

[12] Ortstermin Aufnahme der örtlichen Gegebenhei-

ten 

23.02.2023 

[13] Samtgemeinde 

Lathen 

E-Mails, Telefonate, 

Onlineportal 

Angaben zum Plangebiet, Abstim-

mungen in Bezug auf die Vorbelas-

tung sowie die zu verwendenden 

Verkehrsdaten, umliegende Bebau-

ungspläne Nr. 1, 7 und 8 der Ge-

meinde Sustrum sowie Bebauungs-

plan Nr. 9 der Gemeinde Niederlan-

gen (online abgerufen) 

22.03.2023 
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[14] Planungsbüro peter 

stelzer GmbH 

Abstimmungen zur Planung, Pla-

nungsunterlagen, Übermittlung  

der Verkehrsdaten der Dorfstraße  

- K 156 

Februar - März 

2023 

[15] Bundesanstalt für 

Straßenwesen 

Ergebnisse der Straßenverkerszäh-

lung auf Bundesautobahnen 2021 

März 2023 

[16] Shell Deutschland  

Oil GmbH 

Shell PKW-Szenarien bis 2040 2014 

[17] Shell Deutschland  

Oil GmbH 

Shell Nutzfahrzeugstudie 2016 
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7 Anlagen 

Anlage 1: 3 Digitalisierungspläne 

Anlage 2: Berechnungsausdrucke: Gewerbelärmvorbelastung 

Anlage 3: Berechnungsausdrucke: Kontingentierung 
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Anlage zum Bericht Nr. LL16832.1/01 

Anlage 4: Verkehrslärmsituation: 9 Rasterlärmkarten 
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Anlage zum Bericht Nr. LL16832.1/01 

Anlage 5: Bereiche für zusätzliche textliche Festsetzungen  
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